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GEMEINDE OHNE 

Landkreis Grafschaft 

Bentheim 

        Ohne, den 09.12.2020 
 
Gemeinde Ohne, Wettringer Str. 8, 48465 Ohne 

 

 

 

 

Sitzung des Rates der Gemeinde Ohne - öffentlich - 
Sitzungsdatum: Mittwoch, 02.12.2020 
Sitzungsort: Schützenhalle Ohne 
Sitzungsbeginn:   19:30 Uhr 
Sitzungsende:    21:05 Uhr 
 
Anwesende Mitglieder des Gemeinderats: 
Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte 
1. stellv. Bürgermeister Gerd Nibbrig 
2. stellv. Bürgermeister Heinz Brameier 
Ratsherr Stefan Schulte-Übbing (nicht anwesend) 
Ratsherr Rainer Büter  
Ratsherr Dieter Bütergerds 
Ratsfrau Manuela Schohaus 
Ratsherr Johann Wilbrand  
Ratsfrau Laura Butz  
 
 
Zuhörer:       2        Personen 
 

 

 

Tagesordnung: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 
3. Ergänzungen zur Tagesordnung und/oder Feststellung der Tagesordnung 
4. Genehmigung des Protokolls vom 07.10.2020 
5. Geschäftliche Mitteilungen 
6. Einwohnerfragestunde nach § 62 (1) NKomVG (Anregungen und Anfragen der 
Zuschauer) 
 
7. Jahresrechnung 2014 – Beschlussfassung 
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– Haushaltsüberschreitungen Ergebnisrechnung 
– Haushaltsüberschreitungen Investitionstätigkeit 
– Entlastungsbeschluss 

1. Kommunalwahl 2021 – Beschlussfassung über die Berufung eines 
Gemeindewahlleiters/-leiterin und eines Stellvertreters/Stellvertreterin 

 
9. Anregung und Anfragen der Ratsmitglieder 
10. Schließung der Sitzung 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 07.10.2020 
3. Geschäftliche Mitteilungen 
4. Grundstücksangelegenheiten 
5. Vergaben 
6. Anfragen und Anregungen der Ratsmitglieder 
7. Schließung der Sitzung 
 
 
Öffentliche Sitzung 
 
 
1. Eröffnung der Sitzung 
 
Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte eröffnet die Sitzung mit einer kurzen Begrüßung 
der Anwesenden (Ratsmitglieder und Zuhörer/innen). 
 
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit 
 
Bürgermeisterin Charlotte Ruschulte stellt die ordnungsgemäße Ladung und 
Beschlussfähigkeit des Rates fest. 
 
3. Ergänzungen zur Tagesordnung und/oder Feststellung der Tagesordnung 
 
Die Tagesordnung wurde einstimmig in offener Abstimmung genehmigt 
 
4. Genehmigung des Protokolls vom 07.10.2020 
 
Auf Seite 2 ist der Satz „13 neue Fälle zu streichen“. Das Protokoll vom 07.10.2020 
wird in offener Abstimmung mit 7 Ja Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. 
 
 
 
5.  Geschäftliche Mitteilungen – vorgetragen von Bgm. Ruschulte 
 
5.1 Dorfladen 

- Einrichtung der Baustelle für die Außenanlagen (Morgen um 08:30 werden 
Bgm. Ruschulte und 1.stellv. Bgm. Nibbrig den Termin mit Manuel 
Heckmann (Büro Varwick) wahrnehmen). 
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- Anstelle einer Hecke an der Außenwand werden Kletterrosen angedacht. 
Besprechung am Freitag mit dem LLGN (Besuch des LLGN bei der 
Samtgemeindeverwaltung – Abrechnung Dorfladen). 

- In Sachen Innenausbau war Wolfgang Gröll tätig. 
- Am 07.12.2020 tagt der AK Dorfmarkt in der Schützenhalle (Werbung; 

Logo; Vorbesprechung zur Gründung der Dorfmarkt Ohne UG 
(haftungsbeschränkt)). 
 

5.2 Verkehrsführung L 68 
- In den nächsten Jahren soll die L 68 von Schüttorf bis zur Landesgrenze 

NRW/NDS renoviert werden. Die Arbeiten sollen in Teilabschnitten 
erfolgen. Das gilt auch für den Radweg. Die Gemeinden Samern und Ohne 
haben sich gemeinsam hierfür eingesetzt. 
 

5.3. Breitbandausbau 
 

- Bis zum 14.12.2020 müssen 55 % der infrage kommenden Anschlüsse für 
den Ausbau gemeldet sein. In Ohne liegt die Quote bei 61 %. Insgesamt 
(Fördergebiet = Stadt Nordhorn und SG Schüttorf) liegt die Quote z.zt. bei 
40 % 
 

5.3 Dorferneuerung 
 

- Die entsprechenden Anträge seitens der Gemeinde Ohne wurden gestellt. 
- Eine mögliche Förderung der beabsichtigten Maßnahmen ferner durch 

Mittel des Kreises (Sportförderung = 2021) und (Tourismus = 2022) se 
möglich. 

 
5.4 Sonstiges 

- Der TAV teilt mit, dass die Trinkwasserqualität im Bereich Klein-
Haddorf/Feldhoek wieder in Ordnung sei. 

- Die GGB teilt mit, dass die Fa. Monnighoff die Straße „Volkers Kamp“ 
ausbaut. 

- Der Landkreis und Dorf 2.0 führen eine stichprobenweise Abfrage an die 
Bevölkerung „50+“ zur Lebensqualität durch. 

- Adele Butz wird am Sonntag 92 Jahre alt. 
 

6. Einwohnerfragestunde nach § 62 (1) NKomVG (Anregungen und Anfragen 
der Zuschauer) 
 

- Harald Knöpker regt die Bepflasterung der Innenkurve „Schüttorfer Straße / 
Bentheimer Diek“ am neuen Dorfladen an. Anmerkung: Morgen um 08:30 
werden Bgm. Ruschulte und 1.stellv. Bgm. Nibbrig die Innenkurve bei dem 
Baugespräch „Dorfladen“ in Augenschein nehmen. 

 
7. Jahresrechnung 2014 – Beschlussfassungen 
 
7.1Haushaltsüberschreitungen Ergebnisrechnung 
 

Beschlussvorlage für den Gemeinderat Ohne 
Datum: 09.11.2020 Aktenzeichen: 20.25.05 
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Jahresrechnung 2014 - Haushaltsüberschreitungen Ergebnisrechnung   
 
Unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Deckungsmöglichkeiten (insbesondere 
im Rahmen der Budgets) haben sich produktorientierte Haushaltsüberschreitungen in 
Höhe von 2.972,79 € ergeben, die sich wie folgt zusammensetzen: 
 
Produkt 11104 Liegenschaftsverwaltung =   931,20 € 
(ungeplante Kosten i. Z. m. gemeindeeigenen Wohnungen) 
 
Produktbudget „Infrastruktur“ =  2.041,59 € 
(Mehraufwand Straßenunterhaltung) 
 
Der Rat der Gemeinde Ohne hat keine Unerheblichkeitsgrenze i. S. § 117 (1) S. 2 
NKomVG festgesetzt, so dass Haushaltsüberschreitungen der Ergebnisrechnung 
generell vom Rat zu genehmigen sind. 
 

Seitens der Verwaltung wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, die 
Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 2.972,79 € zu genehmigen. 

 
Nach Beratung ergeht in offener Abstimmung mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
folgender Beschluss: 
Die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von 2.972,79 € werden genehmigt. 
 
7.2 Haushaltsüberschreitungen Investitionstätigkeit 
 

 Beschlussvorlage für den Gemeinderat Ohne 
Datum: 09.11.2020 Aktenzeichen: 20.25.05 
 
Jahresrechnung 2014 - Haushaltsüberschreitungen Investitionstätigkeit 
 
Bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit hat sich eine 
Haushaltsüberschreitung in Höhe von 84,02 € ergeben, die sich wie folgt 
zusammensetzt: 
 
Zuschuss Ballfangzaun Sportplatz Samern Außerplanmäßige Ausgabe       556,92 €  
Veräußerung von Grundstücken Außerplanmäßig Einnahme - 388,58 €  
Beschaffung eines Rasenmähers Einsparung Ausgabe - 84,32 €  
Rest = Überschreitung  84,02 € 
 
Überschreitungen aus Investitionstätigkeit sind generell vom Rat zu genehmigen.  
 
Seitens der Verwaltung wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, diese Überschreitung 
zu genehmigen. 
Nach Beratung ergeht in offener Abstimmung mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
folgender Beschluss: 
Die Haushaltsüberschreitung in Höhe von 84,02 € werden genehmigt. 
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7.3 Entlastungsbeschluss 
 

Beschlussvorlage für den Gemeinderat Ohne 
Datum: 09.11.2020 Aktenzeichen: 20.25.05 
 
Jahresrechnung 2014 - Entlastungsbeschluss 
 
Die Jahresrechnung 2014 der Gemeinde Ohne wurde von der Abteilung für 
Rechnungs- und Kommunalprüfung beim Landkreis Grafschaft Bentheim geprüft. Die 
Abteilung äußert keine Bedenken, für das Haushaltsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. 
Der Prüfbericht ist als Anlage beigefügt, hierzu wird wie folgt Stellung genommen: 
 
a) Die Bestandteile des Jahresabschluss 2014 sind im Prüfbericht des Landkreises 
enthalten. Hier möchte ich insbesondere auf meinen Anhang (Anlage 6.4) sowie 
meinen Rechenschaftsbericht (Anlage 6.5.1) verweisen, wo die wesentlichen 
Aussagen zum Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie zum Jahresergebnis 2014 
gemacht werden.  
 
b) Punkt 3.1 - Frist nach § 129 (1) NKomVG: 
 
Mit dem Landkreis wurde in 2018 ein Zeitplan abgestimmt, um die rückständigen 
Jahresabschlüsse schnellstmöglich aufzustellen und zur Prüfung vorzulegen. Danach 
sollte voraussichtlich erstmalig der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 
fristgerecht erstellt werden (innerhalb von drei Monaten nach Ende des 
maßgeblichen Haushaltsjahres). Dieser Zeitplan konnte aus unterschiedlichen 
Gründen nicht eingehalten werden und bedarf einer Überarbeitung. 
 
c) Punkt 3.2 - Frist nach § 129 (1) S. 3 NKomVG: 
 
Sobald die Frist zu Punkt b) gewahrt werden kann dürfte auch diese Frist 
(Entlastungsbeschluss bis spätestens 31.12. des Folgejahres) eingehalten werden. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Seitens der Samtgemeindeverwaltung wird dem Gemeinderat vorgeschlagen, 
folgenden Entlastungsbeschluss zu erteilen: 
 
„Der Rat der Gemeinde Ohne stellt nach § 129 Abs. 1 NKomVG fest, dass die 
Haushaltswirtschaft der Gemeinde Ohne im Haushaltsjahr 2014 entsprechend den 
Festsetzungen durch den Haushaltsplan ordnungsgemäß geführt worden ist. 
 
Nachdem die Gemeindebürgermeisterin die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Jahresrechnung festgestellt hat, wird aufgrund dieser Feststellung und des Berichtes 
der Abteilung für Rechnungs- und Kommunalprüfung des Landkreises Grafschaft 
Bentheim gem. § 129 Abs. 1 NKomVG in Verbindung mit § 58 Abs. 1 Nr. 10 
NKomVG vorbehaltlos Entlastung erteilt. 
 
Nach Beratung ergeht in offener Abstimmung mit 7 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung 
folgender Beschluss: 
Es wird vorbehaltslos Entlastung erteilt. 
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8. Kommunalwahl 2021 – Beschlussfassung über die Berufung eines 
Gemeindewahlleiters/-leiterin und eines Stellvertreters/Stellvertreterin 

 
Nach Beratung ergeht folgender Beschluss mit 8 Ja-Stimmen in offener Abstimmung: 
Es werden berufen: 

1) Gemeindewahlleiterin: Elke Butz 
2) Stellv. Gemeindewahlleiterin: Anne Gellenbeck 

 
9. Anregung und Anfragen der Ratsmitglieder 

- Ratsherr Bütergerds erkundigt sich nach dem Reinigen der Dorfbecke 
durch F. Weber – in Klärung mit dem UV 114 Vechte 

- 1.stellv. Bgm. Nibbrig ist zugetragen worden, dass Gartenabfälle auf der 
Baustelle des Dorfladens abgeladen wurden (Zuhörer Harald Knöpker 
erläutert, dass es Laub von der Schüttorfer Str. war.) 

- Ratsherr Büter erkundigt sich nach dem Sachstand bei der Behebung des 
Unfallschadens in der Hecke am Mehrgenerationen-Spielplatz 

- Ratsherr Wilbrand erkundigt sich nach dem Sachstand „Veröffentlichung  
der Ratsprotokolle auf www.ohne.de“ . 1.stellv.Bgm. Nibbrig erklärt, dass 
dieses in der nächsten Woche erfolgt. 

- Ratsherr Wilbrand erklärt, dass er mit Arnold Gellenbeck (SG Schüttorf) 
aufgrund dessen Erkrankung keinen Termin abmachen konnte (Spielgerät) 

- Ratsherr Wilbrand fragt nach, ob ein Gespräch in Sachen „Baumpflanzung“ 
bei Fam. Wolf in der Schulstr. erfolgt ist. Bgm. Ruschulte teilt mit, dass 
dieses noch nicht erfolgt ist. 

- Bgm. Ruschulte teilt mit, dass die Entfernung der Mülleimer der Gemeinde 
im Dorf noch nicht erfolgt ist (soll bei einem Aktionstag durchgeführt 
werden) 

 
 

10. Schließung der Sitzung 
 
Mit einem Dank an die Anwesenden schließt Bgm. Charlotte Ruschulte den 
öffentlichen Teil der Ratssitzung um 20:15 Uhr. 
 
 
 
 
 
Charlotte Ruschulte   Gerd Nibbrig 
(Bürgermeisterin)   (1. stellv. Bürgermeister (Protokollführer)) 
 
 
 


